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Informationstagung 

für stellvertretende Kirchenkreisamtsleiterinnen und Kirchenkreis-

amtsleiter und die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des gehobenen 

Dienstes in den kirchlichen Verwaltungsstellen und im Landeskir-

chenamt vom 26. bis 29. September 2011 in der Tagungsstätte Lu-

therheim in Springe 

 

 
Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

hiermit laden wir die stellvertretenden Leiterinnen und Leiter der Kirchen-

kreisämter und der Verbandsverwaltungen und die Mitarbeiterinnen oder 

Mitarbeiter des gehobenen Verwaltungsdienstes zu einer Informationsta-

gung vom 26. bis 29. September 2011 ins Lutherheim in Springe ein. 

 

Das Programm ist als Anlage beigefügt. Diese Informationstagung ist eine 

Fortbildungsveranstaltung im Sinne des § 5 Abs. 1 der Verwaltungsvor-

schriften über die Gewährung von Reisekostenvergütung (Reisekostenbe-

stimmungen -RKB-) vom 25.07.2007 (RS 46-20), für die das dienstliche 

Interesse nach § 5 Abs. 3 RKB hiermit anerkannt wird. 

 

Wir bitten die Kirchenkreisvorstände, die Kirchenkreisämter und Verbands-

verwaltungen auf diese Informationstagung hinzuweisen und die Teilnahme 

interessierter Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu ermöglichen. 

 

Grundsätzlich sind nur Anmeldungen für die gesamte Dauer der Tagung 

möglich. 

 

Die Teilnehmerinnen oder Teilnehmer an der Tagung bitten wir, am 26. 

September 2011 bis spätestens 14.00 Uhr anzureisen. 
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Anmeldungen müssen uns bis zum 26. August 2011 erreichen. Wir bitten, 

dafür das beigefügte Anmeldeformular verwenden. Die Teilnehmer erhalten 

danach von uns eine Teilnahmebestätigung.  

 

Die Kosten für die Unterkunft und Verpflegung werden von uns getragen.  

 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 

 

 

 

 

 

Anlagen 

 

 

 

 

Verteiler: 

Kirchenkreisvorstände und Vorstände der Kirchenkreisverbände 

(mit Abdrucken für die Kirchenkreisämter) 

Vorsitzende der Kirchenkreistage 

Landessuperintendenturen 

Rechnungsprüfungsamt (mit Abdrucken für seine Außenstellen) 

Gesamtausschuss der Mitarbeitervertretungen 

 

 


